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Grußworte

Martin Cronenberg

Ministerialdirigent im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Ministerialdirigent Martin Cronenberg heißt die Teilnehmer des ADR-Workshops im Namen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie herzlich willkommen und unterstreicht das Interesse an einem internationalen Austausch zur außergerichtlichen Streitschlichtung.

In den letzten Jahren konnten entscheidende Rahmenbedingungen für den elektronischen Handel verabschiedet und Hindernisse wie das Rabattgesetz und die Zugabeverordnung beseitigt werden. Außerdem herrscht breiter Konsens hinsichtlich der erforderlichen Regelungen, sieht man von einzelnen Themen wie dem Herkunfts- bzw. Bestimmungslandprinzip ab, das gegenwärtig im Rahmen der Umsetzung der E-Commerce-Richtlinie kontrovers diskutiert wird. 

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben aber gleichzeitig deutlich gemacht, dass staatliche Regelungen allein nicht ausreichen, um den für die Informationsgesellschaft erforderlichen Ordnungsrahmen und eine ausreichende Vertrauensbasis zu schaffen. 

Dieser Erkenntnis trägt die Initiative D21 Rechnung. Sie hat beispielsweise im vergangenen Jahr einen Workshop zu Online-Gütesiegeln veranstaltet und darauf aufbauend in der Arbeitsgruppe „Selbstregulierung“ allgemein anerkannte Qualitätskriterien für ihre Mitgliedsfirmen und Dritte wie Gütesiegel-Anbieter entwickelt.

Im Rahmen ihrer Arbeiten hat die Initiative D21 die außergerichtliche Streitbeilegung (ADR - Alternative Dispute Resolution) als weiteres Aufgabenfeld identifiziert, in dem Handlungsbedarf für eine ergänzende Selbstregulierung besteht. Denn während der traditionelle Versandhandel mit Katalogen in Papierform breite Akzeptanz genießt und kaum Streitfälle zu verzeichnen sind, leidet der Online-Handel unverändert unter zögerlichem Kaufverhalten aufgrund von mangelndem Verbrauchervertrauen. Hier bieten zuverlässige ADR ein geeignetes Instrumenatrium, um diese Vertrauenslücke zu schließen und zusätzlichen Handel ins Netz zu bringen. 

Sowohl international wie auch national bestehen bereits zahlreiche ADR-Initiativen wie die Empfehlungen des Global Business Dialogue on E-Commerce oder praktische Umsetzungen wie der österreichische Internet Ombudsmann. Die dort gewonnenen Erfahrungen sollen in die Diskussion um geeignete Lösungsansätze für Deutschland einfließen. 

Die Initiative D21 ist dabei eine ausgezeichnete Plattform, um mit einer wirksamen Online-Streitschlichtung ein kraftvolles Instrument für eine tragfähige Vertrauensbasis des E-Commerce zu schaffen.

Günter Junk

Vizepräsident und Geschäftsführer Cisco Systems GmbH und Mitglied des Vorstandes der Initiative D21, Leiter der Arbeitsgruppe „Ordnungsrahmen“

Die Informationsgesellschaft braucht geeignete Spielregeln, die Leitlinien für alle Akteure vorgibt und gleichzeitig eine flexible Nutzung der enormen Chancen moderner Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglicht. 

Angesichts der Internationalisierung unseres Lebens und der raschen Entwicklungen im Informationszeitalter sind gesetzliche Regelungen jedoch nicht oder nur in eingeschränktem Maße anwendbar. Sie müssen daher durch Interims- und alternative Mechanismen ergänzt werden. Dabei gilt es, bestehende Akzeptanzbarrieren zu überwinden und das Vertrauen der Verbraucher in den elektronischen Handel zu verbessern. Denn E-Commerce, E-Government, E-Learning, E-Gaming usw. können sich dort besonders gut entwickeln, wo Kunden auf Transparenz, Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit treffen. 

Die Initiative D21 hat es sich seit ihrer Gründung im Herbst 1999 zur Aufgabe gemacht, Deutschlands Weg in das Informationszeitalter zu begleiten und zur schnelleren Nutzung der Chancen des Internet beizutragen. Eines der entscheidenden Themen dabei ist, gemeinsam mit der Bundesregierung einen klaren und gleichzeitig flexiblen Ordnungsrahmen für die Informationsgesellschaft zu schaffen. Das Prinzip der Public-Private Partnership, auf der sich die Initiative D21 gründet, ist in dieser Zusammenarbeit besonders deutlich geworden. 

In der Unterarbeitsgruppe „Selbstregulierung“ hat die Initiative D21 im letzten Jahr Qualitätskriterien für Online-Gütesiegel entwickelt. Deren Ziel ist es, für Kunden eine zuverlässige Vertrauensbasis zu schaffen, z.B. bei Vertrags- und Zahlungsbedingungen, bei Widerruf, Datenschutz und Datensicherheit.

Die Qualitätskriterien sind innerhalb der Initiative und extern als geeigneter Maßstab für Internet-Anbieter anerkannt. Über 40 Mitgliedsunternehmen von D21 haben sich bereits verpflichtet, die Kriterien bei ihren Internet-Angeboten einzuhalten. Auch unabhängige Anbieter von Gütesiegeln für Online-Shops haben die D21-Qualitätskriterien als Arbeitsgrundlage akzeptiert. Bislang haben neun Anbieter die Konformität ihrer Anforderungen mit D21 nachgewiesen und werden als vertrauenswürdige Gütesiegel von der Initiative empfohlen. Im so genannten Monitoring Board wachen die konkurrierenden Gütesiegelanbieter über die gegenseitige Einhaltung der Qualitätsanforderungen. Das Gremium wird damit ein erfolgreiches Selbstregulierungs-Modell.

Die Initiative D21 will nun einen Schritt weiter gehen: Trotz rechtlicher oder selbstregulatorischer Rahmen geht es in der Internet-Wirtschaft nicht konfliktlos ab. Daher werden auch Instrumente zur Streitschlichtung benötigt. Im ADR-Workshop soll dieses Thema von unterschiedlichen Seiten beleuchtet werden: aus der Perspektive internationaler Erfahrungen und Erfordernisse wie aus der Perspektive erster Ansätze und Anforderungen in Deutschland. Diese Anregungen wird die Initiative D21 in ihrer weiteren Arbeit aufnehmen. 

Internationale Perspektive

Globale Entwicklungen im Bereich Online-ADR

Constanze Picking, DaimlerChrysler AG

Alternative Streitschlichtung wie Schiedsverfahren, Mediation und Schlichtung wird außergerichtlich durch unparteiliche Dritte angeboten und im E-Commerce zur Lösung von B2C-Konflikten eingesetzt. Mit schnellen und kostengünstigen Verfahren soll das Vertrauen der Kunden in seriöse Händler sowie bei grenzüberschreitenden Geschäftsabschlüssen gestärkt werden. 

Sowohl von Seiten der Regierungen wie auch des privaten Sektors wurden eine Reihe von ADR-Vorhaben initiiert. Ausgehend von zwei Tagungen
 will die OECD in ihrem ADR-Projekt ein aktuelles Verzeichnis von ADR-Angeboten erarbeiten und Orientierung im Hinblick auf Standards für faire, verlässliche und vertrauenswürdige internationale ADR-Modelle geben.

Die EU hat zwei ADR-Empfehlungen verabschiedet und baut grenzüberschreitend Netzwerke der außergerichtlichen Streitschlichtung auf. 
Im privaten Sektor hat GBDe (Global Business Dialogue on E-Commerce, ein Zusammenschluss von 57 international tätigen Unternehmen im Bereich der Informationstechnologien) auf internationaler Ebene Empfehlungen für Online-Händler, ADR-Anbieter und Regierungen erarbeitet. Neben der Einrichtung von innerbetrieblichen Beschwerdesystemen sollen Online-Unternehmen alternative Streitschlichtung anbieten. Zu den Kriterien für ADR-Betreiber zählen Unparteilichkeit, qualifizierte ADR-Vermittler, gute Erreichbarkeit, Schnelligkeit, geringe Kosten für den Verbraucher, Transparenz des Verfahrens, kontradiktorisches Verfahren.
Mit Blickrichtung auf Regierungen fordert GBDe

· internationale Regelungen zu Gerichtsstand und anwendbarem Recht,

· die Förderung innerbetrieblicher Kundenservice- und -beschwerdesysteme sowie ADR, 

· keine Benachteiligung einzelner ADR-Systeme, die Beschränkung formaler und prozeduraler Anforderungen auf ein Mindestmaß und den Verzicht auf verpflichtende Kriterien oder Akkreditierungen für ADR (möglicherweise jedoch Mindestkriterien),

· die Ermöglichung bindender ADR-Beschlüsse zumindest in Teilbereichen,

· die Nutzung moderner Technologien und Abstimmung von Offline- und Online-Modellen,

· die Kooperation von öffentlichem und privatem Sektor.

Die Internationalen Handelskammern (International Chambers of Commerce - ICC), die über langjährige ADR-Erfahrungen im gewerblichen Bereich verfügen, haben im Februar 2000 ein Strategiepapier veröffentlicht und wollen B2C-ADR durch ein globales Netzwerk fördern.
Der Weltverbraucherverband (Consumers International - CI) hat den Bericht „Disputes in Cyberspace“ herausgegeben und mit GBDe eine enge Zusammenarbeit zu ADR vereinbart.

Auf europäischer Ebene strebt Eurochambres, ein europaweites Netzwerk von Industrie- und Handelskammern, im Rahmen des Online Confidence Project die Einrichtung eines europaweit einheitlichen ADR-Systems an. Auch die Federation of European Direct Marketing (FEDMA) ist an mehreren E-Commerce-Aktivitäten wie dem „Ring of Confidence“ beteiligt. Zusammen mit Eurochambres und BBBOnline hat sie im April 2001 die „International Trust Initiative for E-Commerce“ gestartet. Sie soll im Wege der Selbstregulierung zur Harmonisierung von Verhaltenskodizes, Streitschlichtungsmechanismen und international anerkannten Gütesiegeln führen und Unternehmen bei der Realisierung weltweit hoher Standards unterstützen. 

Als nächste Schritte stehen die Konkretisierung von Richtlinien und die Lösung offener Fragen wie die Akkreditierung von Zertifizierungsstellen, die Zertifizierung von ADR-Systemen und Kontrollmechanismen an. Die Zusammenarbeit mit Regierungen und Verbraucherorganisationen muss verstärkt werden. Im Hinblick auf eine weltweite Einrichtung von ADR-Systemen muss außerdem eine bessere Übereinstimmung der unterschiedlichen Ansätze gewährleistet werden. 

In der Diskussion dominierte die Frage der geringen praktischen Umsetzung von ADR in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern (USA, Großbritannien). Frau Picking führt dies auf verschiedene Ursachen zurück. E-Commerce und damit die Nachfrage nach ADR steckten immer noch in den „Kinderschuhen“. Außerdem sei es in Deutschland relativ einfach, vor Gericht zu gehen. Die Großunternehmen zögerten wegen der Kosten und setzten verstärkt auf Inhouse-Systeme. Diese müssten jedoch durch ADR ergänzt werden, die nicht von der Industrie, sondern von unabhängigen ADR-Schlichtern angeboten würden. Nach Ansicht von Frau Mithal von der US-Federal Trade Commission ist der Bedarf für ADR vorhanden. Notwendig sei eine Aufklärung von KMU, die in besonderem Maße von ADR profitieren würden. 

Die US-amerikanische Perspektive

Maneesha Mithal, U.S. Federal Trade Commission

Gemeinsam mit dem Department of Commerce (DOC) hat die Federal Trade Commission (FTC) im Juni 2000 einen “Workshop on Consumer Protection in the Global Electronic Marketplace” veranstaltet. Dissens ergab sich im Wesentlichen bei der Frage des Gerichtsstands und des anwendbaren Rechts. Dabei sei deutlich geworden, dass weder das Herkunfts- noch das Bestimmungslandprinzip alle Probleme lösen könne. Grundsätzlich aber habe Einvernehmen bestanden, dass außergerichtliche Streitschlichtung als praxisorientierte Möglichkeit geprüft werden soll, um Verbrauchern zu ihrem Recht zu verhelfen. Die Ergebnisse des Workshops haben außerdem in den „OECD Guidelines for Consumer Protection in Electronic Commerce“ ihren Niederschlag gefunden.

Die Federal Trade Commission erhält rund 10 000 Verbraucherbeschwerden pro Woche. Davon entfielen im Jahr 2000 fast 100 000 auf Betrugsanzeigen. Sie werden im Rahmen des „Consumer Sentinel“ zusammengeführt und können auch von anderen Behörden und ausgewählten Organisationen eingesehen werden. Der Anteil mit Internet-Bezug betrug ca. 25% gegenüber 10% in 1998. Fast 40% aller Beschwerden gehen online ein, bei ausländischen Verbrauchern sogar knapp 80%. Bei den Beschwerdetatbeständen führten Gewinnspiele mit 14% und Internet-Auktionen mit 11%. Bei Eingaben zur Gewährleistung und zu Fernabsatzgeschäften hat sich der Anteil mit Internet-Bezug in den beiden vergangenen Jahr jeweils ungefähr verdoppelt. 

Zusammen mit anderen Regierungen wurde im April 2001 econsumer.gov eingeführt, ein grenzüberschreitendes Beschwerdesystem zur internationalen Bekämpfung von Betrugsdelikten. Innerhalb von 4 Monaten wurden dort über 400 Fälle gemeldet. 

Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen kristallisieren sich aus FTC-Sicht sieben Hauptthemen heraus:

· die Notwendigkeit internationaler Lösungen (z.B. entsprechend der Kooperation von BBB/Fedma/Eurochambres), 

· die Nutzung technologischer Innovationen (z.B. software-basierte Streitschlichtung),

· die Aufklärung von Verbrauchern und Anbietern (z.B. der OECD-Ansatz mit ADR-Checkliste für Verbraucher und einem Verzeichnis zuständiger Behörden für Anbieter),

· die Kooperation der Beteiligten (z.B. ADR-Projekt der American Bar Association - ABA),

· die Erfordernis eines geeigneten Instrumentariums zur Durchsetzung des Rechts (z.B. econsumer.gov),

· die Entwicklung unterschiedlicher Modelle statt einer Einheitslösung, um unterschiedlichen Anforderungen Rechnung zu tragen (no „one size fits all“),

· die Entwicklung fairer Streitbeilegungspraktiken (vgl. hierzu unterschiedliche Empfehlungen wie der EU oder des GBDe).

Keine Einigkeit konnte bisher beim anwendbaren Recht, hinsichtlich der Transparenz und der Bindungswirkung der ADR-Entscheidungen sowie der Rolle der Beteiligten (insbesondere Staat/privater Sektor) erzielt werden. Neben der Fortsetzung der begonnenen Arbeiten wie der OECD oder der ABA gilt ein besonderes Augenmerk der Durchsetzung des geltenden Rechts, d.h. Maßnahmen wie econsumer.gov.

Die europäische Perspektive

Giles Buckenham, Europäische Kommission

Die enormen Vorteile des E-Commerce werden zur Zeit nur unzureichend ausgeschöpft, da bei Verbrauchern Zweifel bestehen im Hinblick auf Sicherheit, Datenschutz, Servicequalität und dem Zugang zum Recht. Die Schaffung einer ausreichenden Vertrauensbasis als Grundlage für die Nutzung der Online-Potenziale ist daher eine der zentralen Herausforderungen für die EU.

Traditionelle Regulierungsansätze stoßen angesichts der raschen und flexiblen Online-Entwicklung an Grenzen. So ist der Gerichtsweg insbesondere grenzüberschreitend wegen der Kosten und der rechtlichen Komplexität kaum gangbar. Ergänzend müssen daher marktbasierte Lösungen wie außergerichtliche Streitbeilegung eingesetzt werden. ADR darf jedoch nicht isoliert gesehen werden, sondern im Zusammenspiel mit anderen Elementen des “e-confidence“ wie Verhaltenskodizes und Gütesiegeln, die schon im Vorfeld auf Konfliktvermeidung abzielen.

Die Entwicklung effizienter ADR-Systeme hat sowohl national wie auf EU-Ebene hohe Priorität. Die in allen Mitgliedstaaten bereits existierenden ADR-Modelle weisen zwar in der Ausgestaltung erhebliche Unterschiede auf (z.B. öffentliche oder private Betreiber, regionaler oder sachlicher Geltungsbereich, Bindungswirkung der Beschlüsse). Insgesamt zeigt die Praxis aber, dass alternative Streitbeilegung eine effiziente, rasche und kostengünstige Alternative zum Gerichtsweg darstellen kann.

Die EU-Kommission hat schon 1998 eine Empfehlung mit Prinzipien für außergerichtliche Streitschlichtungsstellen veröffentlicht. Damit sollen einheitliche Mindeststandards und das Vertrauen in außergerichtliche Verfahren gefördert werden. Die Mitgliedstaaten haben sich ausnahmslos zur Anwendung der Empfehlung verpflichtet und der Kommission die Einrichtungen gemeldet, die die Kriterien erfüllen. 

Aufbauend auf den vorhandenen Strukturen hat die Kommission in einem weiteren Schritt ein Netzwerk außergerichtlicher Streitschlichtung (European Extra-Judicial Network - EEJ-Net) für Güter und Dienstleistungen initiiert. Die Pilotphase beginnt im Oktober 2001. Das Netzwerk besteht aus nationalen Kontaktstellen (‘Clearing Houses’), die in grenzüberschreitenden Fällen koordinierend tätig werden. Sie ermöglichen gegebenenfalls den Zugang zu spezifischen ADR-Einrichtungen und sollen Verbrauchern bei einer außergerichtlichen Streitschlichtung im Ausland praktische Hilfestellung gewähren. Dazu zählen Informationen über die in Frage kommenden ausländischen Schlichtungseinrichtungen, aber auch die Unterstützung bei sprachlichen Problemen. 

Speziell für Finanzdienstleistungen wurde im Februar 2001 FIN-NET (FINancial Services complaints NETwork) aus der Taufe gehoben, das die bereits in allen Mitgliedstaaten bestehenden einschlägigen ADR-Einrichtungen miteinander verbindet. 

Weiter sieht die Kommission die Notwendigkeit, eine breitere Anwendung von ADR im Online-Bereich zu ermöglichen. Da es sich im E-Commerce vielfach um kleine Beträge handelt, kommen statt der stärker formalisierten Schiedsverfahren eher informellere Modelle wie Schlichtung und Mediation in Betracht. Hierzu hat die Kommission eine weitere Empfehlung mit den Prinzipien der Unparteilichkeit, Transparenz des Verfahrens, Effizienz in Bezug auf Zugänglichkeit, Kosten, Dauer des Verfahrens und Fairness verabschiedet. 

Verbrauchervertrauen setzt voraus, dass alle Betroffenen - Wirtschaft, Regierung, Verbraucher - einbezogen sind. Die Kommission sucht daher die Kooperation mit allen Beteiligten, auch außerhalb der EU, um rasch zu kompatiblen und effizienten Lösungen zu kommen. 

Online-ADR in Deutschland

Außergerichtliche Streitbeilegung in Deutschland

Dr. Matthias Heger, Bundesministerium der Justiz

Die Beilegung von Streitigkeiten kann gerichtlich wie auch außergerichtlich erfolgen. Beim Gerichtsweg, der in Deutschland vorherrschenden Form, fallen Anwalts- und Gerichtskosten, die Gefahr von Beziehungsverlusten und die Prozessdauer negativ ins Gewicht. Insbesondere im Zivilrecht ist jedoch, auch angesichts der Zunahme grenzüberschreitender Auseinandersetzungen, eine steigende Zahl außergerichtlicher Verfahren zu verzeichnen. Diese Alternative ermöglicht kostengünstige und zügige Verfahren sowie eine verbesserte Akzeptanz des - vielfach einvernehmlich erarbeiteten - Ergebnisses. Sie ebnet gleichzeitig den Weg in eine andere Streitkultur.

In der Mediation hat der Vermittler keine Befugnis zur Streitentscheidung. Vielmehr unterstützt er die Konfliktparteien als neutraler Dritter in der Erarbeitung einer eigenen Lösung. Im Schiedsverfahren dagegen fällt der Schiedsrichter die Entscheidung, nicht die Konfliktparteien.

Um die begrenzten Ressourcen der Justiz besser zu nutzen und mehr Bürgerfreundlichkeit zu erreichen, eröffnet der neue § 15a EGZPO erweiterte Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitschlichtung. Durch Landesgesetz kann die Erhebung einer Klage bei

· vermögensrechtlichen Streitigkeiten bis 1500 DM bzw. 750 (,
· Ansprüchen aus dem Nachbarschaftsrecht,
· Streitigkeiten wegen Verletzung der persönlichen Ehre (außer Presse/Rundfunk)
von einem vorherigen Einigungsversuch bei anerkannten Gütestellen abhängig gemacht werden. 

Die E-Commerce-Richtlinie greift den Gedanken der alternativen Streitbeilegung ebenfalls auf. Sie sieht die Schaffung eines einheitlichen Raums für Online-Aktivitäten vor und verpflichtet die Mitgliedstaaten, die Inanspruchnahme außergerichtlicher Streitschlichtung nicht zu erschweren. 
Im Rahmen des European Extra-Judicial Network (EEJ-Net) der EU sind die Mitgliedstaaten aufgefordert, eine Clearingstelle zu benennen, die Verbraucher bei der grenzüberschreitenden Streitschlichtung unterstützen soll. Die Clearingstellen soll allgemeine Informationen erteilen, Verbraucher beraten, grenzüberschreitend Verbraucherbeschwerden übermitteln und Statistiken führen.

Gegenwärtig können bereits 90% der grenzüberschreitenden Streitigkeiten gelöst werden. Gründe für diese hohe Erfolgsquote liegen in den günstigen Kosten und der Möglichkeit, Lösungen außerhalb des geltenden Rechts zu suchen. 

In der Diskussion gab Dr. Heger zum Stand des EEJ-Net bekannt, dass die deutsche Clearingstelle voraussichtlich demnächst benannt und die praktische Arbeit daher in Kürze aufgenommen werden könne. Inwieweit die Schlichtungsstellen nach § 15a EGZPO auch auf Online-Streitschlichtung eingerichtet seien, könne er nicht mit Sicherheit beantworten, da es sich zum einen um Ländervorschriften mit unterschiedlichen Regelungsbereichen handle. Außerdem sei der klassische Fall des § 15a EGZPO nicht der über weite Distanzen abgeschlossene elektronische Geschäftsvertrag. Dr. Hacke erläutert, dass auch auf andere Stellen zurückgegriffen werden könne, daraus aber Unterschiede in der Vollstreckung resultierten. 

Rechtsbeziehungen und anwendbares Recht beim Online-ADR

Dr. Andreas Hacke, Universität Münster

Beim Online-ADR kommen bis zu sechs unterschiedliche Rechtsbeziehungen sowie Regelungen aus dem Schnittfeld von drei Rechtskreisen zum Tragen.

Unterschieden werden müssen Rechtsbeziehungen zwischen 

· (Konflikt-)Partei - Partei

· Parteien - Online-Anbieter von alternativer Streitschlichtung

· Online-Anbieter - (durchführender) Mediator

· Parteien - Mediator.

Das Recht der Online-ADR resultiert aus der Schnittmenge von 

· allgemeinem Vertragsrecht, auf denen die Vereinbarungen in der Regel beruhen,

· „ADR-Recht“, insbesondere Schiedsverfahrensrecht sowie grundgesetzlichen Regelungen,

· Online-Recht.

Die ADR-Vereinbarung zwischen den Parteien kann grundsätzlich formlos erfolgen (also auch per E-Mail, Buttonklick oder mündlich). Eine Ausnahme bildet die Schiedsvereinbarung unter Beteiligung eines Verbrauchers, für die bei E-Mail-Abschluss zukünftig eine qualifizierte elektronische Signatur benötigt wird. Durch Einlassen auf die schiedsrichterliche Verhandlung besteht aber eine Heilungsmöglichkeit. Für den Nachweis im Prozess ist eine elektronische Signatur erforderlich. Inhaltlich gehören der Klagbarkeitsausschluss, die Verfahrensförderungspflicht und die Gewährleistung der Vertraulichkeit zu den wesentlichen Pflichten einer ADR-Vereinbarung.

Für den Vertragsschluss zwischen den Parteien und dem Online-Anbieter („ADR-Organisationsvertrag“) bestehen in keinem Fall Formerfordernisse. Der Online-Anbieter unterliegt jedoch umfangreichen, zum Teil bußgeldbewehrten Informationspflichten nach Fernabsatzgesetz, (zukünftigem) Teledienstegesetz und § 312e BGB-Entwurf. Inhaltlich kann je nach Ausgestaltung ein Makler-, Geschäftsbesorgungs-, Kauf-, Miet- oder Pachtvertrag vorliegen. Zu den wesentlichen Pflichten des Online-Anbieters gehören die Bereitstellung des angebotenen Dienstes sowie die Gewährleistung der Vertraulichkeit und des Datenschutzes. Zur Anwendung kommen ferner die Bestimmungen über die Allgemeinen Geschäftsbedingungen wie optisch deutlicher Hinweis auf die AGB und die Möglichkeit der Kenntnisnahme durch speicher- oder druckfähiges Format. Der Online-Anbieter haftet für eigenes sowie u.U. auch für Verschulden des Mediators.

Zwischen Online-Anbieter und Mediator liegen meist längerfristige Beziehungen vor, die durch konventionelle Verträge geregelt werden. Hierbei sind je nach Ausgestaltung der Geschäftsbeziehung ebenfalls verschiedene Vertragsformen wie Gesellschafts-, Dienst- oder Maklervertrag möglich. Zu den wesentlichen Pflichten gehören die Vermittlung von geeigneten Fällen sowie die Durchführung des Mediationsverfahrens und ggf. die Entrichtung von Vermittlungsgebühren.

Beim „ADR-Verfahrensvertrag“ zwischen Parteien und Mediator handelt es sich um einen Geschäftsbesorgungsvertrag. Der Abschluss ist formlos möglich und unterliegt keinen Besonderheiten. Inhaltlich zu regeln sind die Pflicht zur Durchführung des vereinbarten Verfahrens, die Entlohnung und die Gewährleistung der Vertraulichkeit. Fraglich ist, ob außerhalb von Schiedsverfahren die Einhaltung rechtsstaatlicher Verfahrensgrundsätze sicherzustellen ist (z.B. Gebot der Neutralität, Gewähr rechtlichen Gehörs). Der Mediator haftet gegenüber den Konfliktparteien für eigenes Verschulden sowie u.U. für Verschulden des Online-Anbieters und ggf. sogar für Verletzungen von Pflichten aus seinem Vertrag mit dem Online-Anbieter.

Insgesamt handelt es sich um eine komplexe Materie, die zudem durch Novellierungen und Neuregelungen wie Schuldrechtsreform und E-Commerce-Richtlinie erheblichen Veränderungen unterworfen ist. 

In der anschließenden Diskussion führt Herr Hacke aus, dass Mediation rechtlich von jedem durchgeführt werden dürfe, im Rahmen der Schiedsgerichtsbarkeit jedoch rechtliches Gehört zu gewähren sei; dies könne funktionell nur durch Juristen erfüllt werden. Auf den Einwurf, dass Mediation nach der Rechtsprechung dem Rechtsberatungsgesetz unterfalle, erläutert er, dass dies von der Vertragsgestaltung abhängig sei. Er weist darauf hin, dass auch die Haftung zum Beispiel des Mediators sehr stark von der Vertragsgestaltung abhänge. In den USA gehe es im Wesentlichen um Pflichtverletzungen in Bezug auf Vertraulichkeit. 

Eine gesetzliche Regelung hält er nicht für erforderlich. Die Parteien sollten im Rahmen der Privatautonomie selbst über die Vereinbarungen entscheiden können; eine Regulierung solle dementsprechend durch den Markt erfolgen. Da Selbstregulierungen häufig Vorläufer von staatlichen Regelungen seien, sollten dabei weite Spielräume gelassen werden. Frau Heidemann-Peuser vom Verbraucherzentrale Bundesverband betont, dass der Klagbarkeitsausschluss nur für die Dauer des ADR-Verfahrens gelten dürfe („Stillhaltephase“). Nach dem (erfolglosen) Abschluss eines Verfahrens müsse der Gerichtsweg weiter offen stehen. 

Anforderungen an Online-ADR aus Sicht der Verbraucherverbände

Bernd Krieger, Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./

Europäisches Verbraucherzentrum Kiel

Das Europäische Verbraucherzentrum Kiel befasst sich mit grenzüberschreitenden Verbraucherfragen und ist Teil eines EU-weiten Netzwerks. 

Entgegen der gängigen Definition sollte Online-ADR nach Auffassung von Herrn Krieger nicht nur auf den E-Commerce beschränkt werden, sondern jedes Verfahren der außergerichtlichen Streitbeilegung umfassen, das per Internet durchgeführt wird. Online-ADR wird als Oberbegriff verstanden für Mediation, Güte-, Schlichtungs- und Ombudsmann-Verfahren sowie Schiedsgerichtsbarkeit. Es ist damit offen im Hinblick auf die Ausgestaltung und das Ziel des Verfahrens, die Entscheidung und deren Bindungswirkung. Es kann zudem grundsätzlich bei jeder Branchenschlichtung zum Einsatz gelangen. 
Aus Sicht der Verbraucherorganisationen kommt es entscheidend auf die Ausgestaltung der ADR, insbesondere der Verfahrensgrundsätze, an. Ziel ist es, den Zugang zum Recht zu erleichtern und die Nachteile gerichtlicher Auseinandersetzungen wie lange Dauer, unangemessen hohe Kosten, psychische Belastungen zu überwinden. Erforderlich ist zum einen die Zustimmung der Verbraucher; dies ist nach deutschem Recht auch gegeben. Gewährleistet sein muss weiter die Möglichkeit, auch bindende Entscheidungen gerichtlich anzufechten. Eine Verpflichtung, zunächst den Versuch einer gütlichen Einigung vorzuschreiben, ist diskutabel. Der § 15a EGZPO, der dies grundsätzlich ermöglicht, dürfte allerdings für den Online-Bereich kaum Relevanz haben, da die Verpflichtung zur außergerichtlichen Streitschlichtung meist an der Grenze zum nächsten Landgerichtsbezirk und immer an der Landesgrenze endet. 

Die EU-Kommission hat in zwei Empfehlungen fünf Grundsätze für Einrichtungen außergerichtlicher Streitbeilegung aufgestellt (Effizienz, Unabhängigkeit, Transparenz, kontradiktorisches Verfahren, Rechtmäßigkeit). 

Der Grundsatz der Effizienz umfasst kostengünstige oder kostenlose Verfahren, kurze Fristen, keine Verpflichtung zur Einschaltung eines Rechtsvertreters. Vernachlässigt wird dabei der Zielkonflikt zwischen einer "billigen", gleichzeitig "fachkompetenten sowie schnellen" Lösung und die damit zusammenhängende Finanzierungsproblematik: Aus dem Kreis der europäischen Verbraucherorganisation BEUC stammt dazu der Vorschlag, eine internationale Allianz bzw. Stiftung zwischen den Mitgliedsverbänden des BEUC und vertrauenswürdigen Anbietern zu gründen. Mediationsverfahren sind für Internet-Käufe vermutlich unangemessen, weil zu aufwändig. Nach Erfahrungen aus Schlichtungsverfahren wird außerdem vielfach ein Lösungsvorschlag von dritter Stelle ausdrücklich erwartet. Auch kann der Erfolg dieser Verfahren von der nationalen Streitkultur abhängen.

Die Unabhängigkeit ist von zentraler Bedeutung für die Akzeptanz einer Schlichtungsstelle und ihrer Entscheidungen. Die Vorgaben der EU-Empfehlung hierzu sollten ohne wenn und aber übernommen werden. Dazu gehört, dass Vermittler drei Jahre vor Aufnahme der Schlichtungstätigkeit nicht für den Verband oder das Unternehmen tätig gewesen sein dürfen, die die Schlichtungsstelle betreiben. Selbst einige der von der EU-Kommission online veröffentlichten Schlichtungsstellen erfüllen jedoch nicht alle dieser Bedingungen. 

Transparenz erfordert im Wesentlichen umfassende Informationen für die Beteiligten vor der Einleitung des Verfahrens und eine Schlichtungsordnung, die den Gang des Verfahrens eindeutig regelt. Für die Verbraucherverbände ist außerdem ein ausführlicher Jahresbericht wichtig, aus dem Einzelheiten zu den ergangenen Empfehlungen wie Streitgegenstand und Angaben zu den Parteien ersichtlich sind. Denn eine Hauptkritik an der außergerichtlichen Streitbeilegung gründet sich in der Erfahrung der Verbraucherverbände, dass wichtige Bereiche des Rechtslebens oder zweifelhaftes Geschäftsgebaren der gerichtlichen Kontrolle oder der Einflussnahme durch Verbraucherverbände entzogen werden. 

In der Diskussion spielte die Frage der Kosten und Finanzierung eine wichtige Rolle. Grundsätzlich sind nach Auskunft von Herrn Krieger sehr unterschiedliche Ansätze wie private oder öffentliche Finanzierung oder die aus Kreisen der BEUC vorgeschlagene, gemeinsam getragene Stiftung möglich. Die Kosten können stark differieren. Während in der Praxis z.B. bei einer Schlichtung in der Textilreinigung rund 30 DM angesetzt werden, wurden bei einer grenzüberschreitenden Zahlung 200 ( verlangt. Bei komplizierten Fällen können die Kosten bedeutend höher liegen. Die Annahme, dass außergerichtliche Verfahren grundsätzlich billiger seien, gelte es noch nachzuweisen. Unternehmensinterne Verfahren stellten auch im kleinpreisigen Bereich keine generelle Alternative dar, da ADR in der Regel das Ende einer langen Auseinandersetzung zwischen Kunde und Händler sei. 

Praktische Erfahrungen mit Online-ADR

Praktische Erfahrungen mit Online-ADR in Österreich

Jürgen H. Gangoly, Der Internet Ombudsmann - 

Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation

Der Internet Ombudsmann hat im Dezember 1999 seine Arbeit aufgenommen und seither 1 400 Konflikte geschlichtet, 350 Beschwerden an zuständige Stellen wie die Staatsanwaltschaft weiter geleitet und 4 600 allgemeine Anfragen zum E-Commerce beantwortet. Die gesamte Schadenssumme belief sich auf 250 000 (, der durchschnittliche Einzelschaden lag bei 340 (.
Als wesentliche Problembereiche haben sich die Logistik und Kundenbetreuung, Auseinandersetzungen nach Kreditkartenzahlung, die Abwicklung von Reklamationen, technische Mängel von Online-Shops und die mangelnde Umsetzung von Verbraucher- und Datenschutz erwiesen. Im Einzelnen bezogen sich über die Hälfte der Beschwerden auf die Lieferzeit und Produktmängel; zusätzliche Kosten und Kreditkartenzahlung machen ein weiteres Viertel aus. Betrug war in 8% der Grund der Beschwerde (Privat-Auktionen, Gratis-Angebote, Sex-Sites). Bei den Branchen führen (einige wenige) Provider und private Websites mit zusammen fast 60%, gefolgt von Online-Auktionen mit 12%. Gut jede fünfte Eingabe betraf einen ausländischen, insbesondere deutsche Anbieter. 

Über 90% der Streitigkeiten wurden geklärt. Nicht gelöst werden konnten Fälle mit unklarer Rechtslage, bei Unauffindbarkeit des Beschuldigten und Betrug. In der Mehrzahl der Fälle war die außergerichtliche Streitschlichtung damit erfolgreich und für die Beteiligten vorteilhaft. Unseriösen Anbietern aber ist mit ADR nicht beizukommen. 

Seit dem Frühjahr 2001 bietet der Internet-Ombudsmann in Zusammenarbeit mit der Allianz auch Rechtsschutz, der bei den Online-Auseinandersetzungen vielfach fehlt. Außerdem wurde gemeinsam mit Verbraucherorganisationen, öffentlichen Einrichtungen und Interessenvertretungen ein Österreichisches E-Commerce-Gütezeichen entwickelt, das das Vertrauen in den E-Commerce fördern soll. Die Vergabekriterien gehen über die gesetzlichen Mindeststandards hinaus. Bestandteil sind außerdem regelmäßige Kontrollen und eine eigene Beschwerdestelle. 

Praktische Erfahrungen mit Online-ADR im deutsch-französischen Handelsverkehr

Dr. Anke de Villepin, Euro-Info-Verbraucher e.V.

Euro-Info-Verbraucher ist seit 1993 in der Beratung zu grenzüberschreitenden Verbraucherfragen tätig. Dabei ist eine steigende Zahl an Online-Anfragen insbesondere von deutscher Seite zu verzeichnen. Die Schwerpunkte liegen bei Finanzdienstleistungen wie dem grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr und Versicherungen sowie beim E-Commerce. 

Die Online-Beratung läuft in drei Schritten ab (Verhandlung, Mediation, Entscheidung). Nach der Kontaktaufnahme erhält der Verbraucher eine Bestätigung mit der Erläuterung der Beratungsphasen. Außerdem wird die Anfrage übersetzt und mit einer Fristsetzung von 14 Tagen an den ausländischen Vertragspartner weiter geleitet. Soweit erforderlich, wird eine erklärende Stellungnahme beigefügt.

Falls das Angebot nicht angenommen wird oder keine Stellungnahme erfolgt, wird in der Mediationsphase ein Lösungsvorschlag ausgearbeitet. Dabei werden deutsche und französische Juristen und Sachverständige einbezogen. Dieser Vorschlag wird dem Anbieter unter erneuter Fristsetzung von 14 Tagen übermittelt. 
Falls wiederum eine positive Reaktion ausbleibt, erfolgt eine letzte Fristsetzung von 7 bis 14 Tagen mit dem Hinweis, dass nach einem Scheitern der Verhandlungen ggf. gerichtliche Schritte eingeleitet werden. Angesichts niedriger Streitwerte stößt die gerichtliche Verfolgung allerdings rasch an Grenzen. 
Die Online-Beratung hat eine Erfolgsrate von 10% in der ersten und 60% in der zweiten Phase; 30% der Verhandlungen scheitern. Der Vorteil für den Verbraucher liegt in den Sprach- und Kulturkenntnissen, der juristischen Qualifikation und den Kontakten von Euro-Info-Verbraucher. Außerdem ist das Online-Verfahren einfach, schnell und kostengünstig. 

Verbesserungsbedürftig sind die Akzeptanz, die Datensicherheit und die Strukturen. Für 2002 sind zwei Pilotprojekte geplant. Im Rahmen von E-Mediation-Conso soll ein Mediationszentrum zum grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs eingerichtet werden, mit dem z.B. die Gebührentransparenz verbessert werden soll. Das Europäische Internet Versicherungs Informations System (EIVIS) soll in Kooperation mit dem Bund der Versicherten (BdV) realisiert werden und bietet 

· Online-Informationen zum Versicherungs-/Geldanlagebereich und

· Internet-Hilfe bei Problemen durch EIVIS-Verbraucherschutzorganisationen.

Das Internet ist ein wichtiges Medium, um Verbrauchern insbesondere im Grenzraum zu helfen. Am weiteren Ausbau der Internet-Aktivitäten führt daher kein Weg vorbei.

In der Diskussion erläutert Dr. de Villepin, dass in vergleichbaren Einrichtungen wie Lille ähnliche Erfahrungen vorlägen. Die Differenzen in der Nutzung zwischen französischen und deutschen Verbrauchern führt sie auf Unterschiede beim Rechtsrahmen und der Internet-Nutzung zurück. Die Erfolgsstatistik der Online-Beratung sei für Deutschland und Frankreich etwa gleich hoch.

Möglichkeiten und Grenzen des Beschwerdemanagements im Online-Versandhandel

Jens Dohmgoergen, Bundesverband des Deutschen Versandhandels e.V. 

Der Bundesverband des Deutschen Versandhandels (BVH) vertritt fast 200 Versandfirmen on- und offline, die 90% des Branchenumsatzes repräsentieren. Der Anteil des gesamten Versandhandels am Einzelhandel beträgt 5,6%. Dabei ist die Bedeutung des Online-Handel bislang gering und die zukünftige Entwicklung lässt sich aufgrund divergierender Prognosen nicht eindeutig abschätzen. Renommierte Meinungsforschungsinstitute rechnen jedoch mit enormen Zuwächsen.

Bei der Diskussion des Beschwerdemanagements sind die unterschiedlichen Begrifflichkeiten zu berücksichtigen. Teilweise wird jeder Betreuungskontakt (d.h. Kundenkontakte, die keine Bestellung darstellen) als Beschwerde erfasst. Im engeren Sinn werden Nachfragen und Erinnerung sowie gravierende Beanstandungen zu den Beschwerden gezählt. 

Verbraucher können sich zum einen an den BVH wenden. Dort sind im laufenden Jahr neun Beschwerden eingegangen, von denen drei Mitgliedsfirmen, die restlichen sechs Nicht-Mitglieder betrafen. Bei den Mitgliedern wird die Beanstandung zur Stellungnahme weiter geleitet. In allen drei Fällen (Kundenservice, keine Bestellung, Rechnungsfehler) wurde das Problem gelöst. Die andernfalls mögliche Einschaltung des BVH-Rechtsausschusses musste seit Gründung des Verbandes im Jahr 1947 nicht in Anspruch genommen werden. Bei den Nicht-Mitgliedern wurde in fünf Fällen (Gewinnspiele, Warenmangel) aufgrund des vorliegenden Rechtsproblems ein Hinweis auf Einschaltung eines Anwalts oder einer Verbraucherzentrale gegeben. Eine Beschwerde (fehlende Belehrung) wurde an die Wettbewerbszentrale zur Abmahnung überwiesen.

In der überwiegenden Mehrheit wenden sich Kunden jedoch direkt an den Versender. Über die Hälfte der Anfragen bei den BVH-Mitgliedsfirmen betreffen Retouren und Abwicklungshilfen. Weitere Schwerpunkte liegen bei Lieferanfragen, Kontoabwicklung und Transportschäden. Nicht zuletzt aufgrund der hohen Kosten für die Neukundengewinnung hat das Beschwerdemanagement für seriöse Unternehmen einen hohen Stellenwert und wird als Chance begriffen, um die eigenen Serviceleistungen zu verbessern. Ziel ist ein schneller, fairer und kompetenter Interessenausgleich, etwa durch kostenfreie Abholung der Ware oder Zugaben. Eine wichtige Rolle spielen auch Kompetenz, Freundlichkeit und Effizienz der Fehlerbeseitigung bis hin zum After-Repair-Service. 

Einer Umfrage unter den Mitgliedsfirmen zufolge werden nahezu 100% aller Kundenbeschwerden außergerichtlich geklärt. Zwischen Online- und Offline-Beschwerden sind keine typischen Unterschiede auszumachen. Für ein separates Online-ADR-System wird daher kein Bedarf gesehen. Dazu tragen auch die hohen Verbraucherschutzstandards in Deutschland und der schnelle und kostengünstige Zugang zum Rechtssystem bei. Die Kosten für ein zusätzliches System müssten nur an die Kunden weiter gegeben werden. ADR eigne sich auch nicht zur Bekämpfung „schwarzer Schafe“. Und zur Aufdeckung von Schwachstellen in Unternehmen seien interne Beschwerdemechanismen geeigneter. Angesichts des geringen grenzüberschreitenden Geschäftsverkehrs (< 3%) bestehe auch in Europa kein Bedarf an ADR. Abgesehen davon werde aus Sicht der Versandhandelsunternehmen eine Präsenz vor Ort durch Tochtergesellschaften bevorzugt. Ungeachtet dieser Vorbehalte ist der BVH zusammen mit dem europäischen Verband EMOTA/AEVPC jedoch schon jetzt vorbereitet, falls es zu einer Einführung alternativer Streitschlichtung kommen sollte.

In der Diskussion wenden Teilnehmer gegen die ablehnende Haltung zu ADR ein, dass Inhouse-Beschwerdesysteme für KMU zu aufwändig seien und die Probleme mit unerfahrenen Online-Händlern sowie den künftig zunehmenden grenzüberschreitenden Vertragsabschlüssen nur unzureichend erfasst würden. 

Praktische Erfahrungen eines englischen Gütesiegelanbieters mit Online-ADR

Ajay Patel, Consumers’ Association (UK)

Das Online-Siegel „Webtrader“ der britischen Verbraucherorganisation Consumers’ Association (CA) ging 1999 an den Start und erfasst mit 2000 Firmen rund 20% der britischen Internet-Händler. Es wurde außerdem auf sieben weitere Länder in Europa ausgeweitet.

Webtrader dient als Verhaltenskodex für Unternehmen und soll das Vertrauen der Verbraucher in den Online-Handel stärken. Neben Kriterien zu Preisangaben, Datenschutz oder Lieferung sieht das Siegel auch die Einrichtung eines Beschwerdesystems vor. 

Zusätzlich zur Prüfung von Website, Unternehmen und Geschäftsbedingungen werden laufende Kontrollen anhand von Beschwerden, Trendanalysen und verdeckten Einkäufe vorgenommen und veröffentlicht. Bis November 2000 gingen rund 740 Beschwerden ein. Fast die Hälfte davon entfielen auf Lieferprobleme und Beschwerdemanagement, gefolgt von Erstattungen, E-Mail-Werbung und Belastung ohne Lieferung. Nur in einem Fall ging es um Betrug. 

Das Streitschlichtungsmodell von Webtrader sieht zunächst vor, dass sich der Kunde mit dem Händler auseinander setzt. Falls nach 5 Tagen keine Antwort vorliegt, kann sich der Kunde an Webtrader wenden. Dort durchläuft die Beschwerde ein dreistufiges Verfahren, in dem der Händler jeweils mit einer Fristsetzung zwischen zwei und sieben Tagen um Stellungnahme gebeten wird. Bisher konnten 90% der Probleme in der ersten Phase bereinigt werden, nur 1% erreichte die 3. Phase. Zur Durchsetzung der Verbraucherinteressen und der Webtrader-Kriterien können bindende Lösungen für den Händler vorgeschlagen werden. Als weitere Sanktion besteht die Möglichkeit des Ausschlusses von Firmen, von der bislang in sieben Fällen Gebrauch gemacht wurde. Auf Antrag des Händlers ist eine Wiederzulassung möglich und in einem Fall bereits erfolgt. Auch die begleitende Öffentlichkeitsarbeit fördert die Einhaltung der Kriterien. 

Grenzüberschreitend ist Webtrader derzeit nicht tätig, jedoch ist eine entsprechende EU-Förderung in Aussicht. 

Praktische Erfahrungen eines europäischen Gütesiegelanbieters mit Online-ADR

Carsten Föhlisch, Trusted Shops GmbH

Trusted Shops ist ein europäischer Gütesiegelanbieter, der auf der Grundlage eines 3-Phasen-Modells kundenorientierte Leistungen für die Vor- und Nachkaufphase anbietet:

· Mit dem Gütesiegel und der damit verbundenen Prüfung des Online-Unternehmers wird dem Informationsbedarf der Online-Kunden im Hinblick auf die Seriosität des Händlers in der Vorkaufsphase entsprochen.

· Nach dem Kauf gewährleistet eine Geld-zurück-Garantie dem Käufer die Sicherheit seiner Zahlungen auch im Fall der Nicht-Lieferung oder Insolvenz. 

· Für Auseinandersetzungen in der Nachkaufphase stehen außerdem ein Servicezentrum sowie ein mehrsprachiges Streitschlichtungssystem zur Verfügung. 

Im Jahr 2000 betreute Trusted Shops 100 000 registrierte und damit garantierte Transaktionen, die bei den einzelnen Händlern zwischen 15% und 60% aller Verkäufe ausmachen. Dabei kam es in 1 100 Fällen zu Beschwerden. Sie bezogen sich zu 60% auf Nicht-Lieferung und zu 40% auf Probleme bei der Rückgabe von Produkten. Beim ersten Komplex handelte es sich um Verzug einschließlich Verlust der Lieferung auf dem Transportweg, fehlende Verfügbarkeit der Ware und Nichtannahme. Bei der Rückabwicklung ergaben sich die größten Probleme aus Unklarheiten, ob das Fernabsatzgesetz oder das Gewährleistungsrecht anzuwenden ist sowie aufgrund unzureichender Nachweise für die Rücksendung. 

In 300 Fällen lagen berechtigte Beschwerden vor, die auf freiwilliger Basis geklärt wurden. Der Grund für die Beschwerden lag relativ häufig in der mangelnden Kenntnis der Händler, aber auch an unterschiedlichen Auslegungen der einschlägigen Regelungen wie Fernabsatz- oder Datenschutzgesetz. Hier besteht zum einen Aufklärungsbedarf insbesondere mit Zielrichtung auf kleine Händler; gleichzeitig ist eine Klärung offener Fragen durch die Rechtsprechung erforderlich. 

Ein größerer Teil der Konflikte konnte durch ein gutes Beschwerdemanagement, damit ohne Einschaltung teurer Rechtsanwälte, gelöst werden. Insbesondere bei Grenzfällen wurden Lösungen auf Kulanzbasis gefunden. Teilweise erfolgte dabei zunächst eine Erstattung durch Trusted Shops an den Kunden, der sich eine spätere interne Auseinandersetzung mit dem Händler anschloss. In einigen wenigen Fällen kam es zu einem Vergleich. Angesichts der hohen Erfolgsquote der informellen Streitbeilegung wird kein Bedarf an qualifizierten Verfahren gesehen. 

In Kooperation mit Lycos hat Trusted Shops außerdem eine neue Initiative gestartet, die eine Qualitätssicherung von Lycos mit der Geld-zurück-Garantie und der Streitschlichtung von Trusted Shops kombiniert.

Paneldiskussion zu Erfahrungen und Projekten 

im Bereich Online-ADR von D21-Gütesiegelanbietern

Birgit Höltgen, Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen

Birgt Höltgen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hält Gütesiegel für ein geeignetes Mittel, um neue Ansätze der Prävention zu realisieren. Bei dem gemeinsam mit dem RWTÜV entwickelten Gütesiegel wird viel Wert auf die Überprüfung vor Ort, z.B. zum Datenschutz, gelegt. Die Einhaltung der Servicestandards wird außerdem durch anonyme Testkäufe kontrolliert. Ergänzend findet eine rechtliche Überprüfung statt. Dabei zeigt sich, dass viele Firmen nur über unzureichende Kenntnisse der relevanten Vorschriften wie Fernabsatzgesetz verfügen. Viele AGB-Klauseln sind dementsprechend ungültig oder nicht wirksam in den Vertrag einbezogen. 

Die Verbraucherzentralen bieten weiter eine obligatorische Streitschlichtung nach § 15a EGZPO an. Allerdings sind die Einrichtungen der Verbraucherberatung nur als sonstige Stellen anerkannt und können deshalb nur bei Einvernehmen beider Seiten tätig werden. Da es nicht zulässig ist, in einem Fall gleichzeitig Rechtsberatung und Streitschlichtung durchzuführen, müssen die Ratsuchenden zudem zwischen den beiden Alternativen wählen. Diese Entscheidung fiel bisher meist zu Gunsten der Rechtsberatung aus. 

Außerdem sind die Verbraucherorganisationen an branchenspezifischen Schlichtungseinrichtungen, etwa bei der Textilreinigung, beteiligt. Dort werden Entscheidungen auf der Grundlage von Fachgutachten gefällt und in der Mehrheit akzeptiert. Neu hinzu gekommen sind Schlichtungen im öffentlichen Nahverkehr. 

Schriftliche Verfahren sind grundsätzlich möglich, jedoch weisen mündliche Verfahren eine höhere Erfolgsquote auf. Insgesamt hat sich ADR als schnelle und kostengünstige Alternative bewährt. Eine hohe Attraktivität für den Verbraucher ist jedoch Voraussetzung für die Akzeptanz eines ADR-Angebots. 

Eric Euler, TÜV Nord Security GmbH

Die Vielzahl an Gütesiegeln korrespondiert mit unterschiedlichen Qualitätsniveaus. Das Siegel des TÜV Nord beschränkt sich nicht auf die Selbstauskunft der Anbieter, sondern nimmt auch Überprüfungen vor Ort vor. Erfasst werden die IT-Sicherheit, die Einhaltung der Verbraucherschutzstandards sowie die Nutzerfreundlichkeit und die mit der e-Business-Lösung verbundenen Geschäftsprozesse. Insgesamt handelt es sich um eine sehr komplexe Prüfung mit dem Ziel eines hohen Niveaus an Sicherheit. Nach Untersuchungen des TÜV Nord verstoßen 90% der Online-Shops gegen geltende Gesetze und selbst bei Nachprüfungen lag die Quote noch bei 80%.

Im Hinblick auf die offensichtlich stärkere Verbreitung von ADR in den USA berichtet Eric Euler über eine TÜV-Befragung von rund 300 Personen, denen die außergerichtliche Streitschlichtung weitgehend unbekannt war. Für eine fundierte Erklärung fehlten jedoch Daten. Einen möglichen Grund sieht er im Interesse von Unternehmen, Konfliktfälle möglichst geräuschlos im direkten Kontakt mit dem Kunden zu regeln. Denkbar seien aber auch andere Faktoren wie Unterschiede im Bewusstsein.

Nach den Erfahrungen von Webtrader geht Ajay Patel davon aus, dass sich aus der Zunahme des E-Commerce auch ein verstärkter Bedarf an ADR ergeben wird. Er sieht aber auch für andere Bereiche die Möglichkeit einer stärkeren Nutzung von Online-ADR sowie umgekehrt Offline-Schlichtungen von E-Commerce-Problemen.

Ein Vertreter der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern weist darauf hin, dass Streitschlichtung in Deutschland auf eine Jahrzehnte lange Tradition zurückblicken könne. Sie erfolge jedoch überwiegend offline, z.B. telefonisch.

Ein Teilnehmer berichtet, dass es in den USA zwei spezifische ADR-Bereiche gebe. Dies seien zum einen C2C-Konflikte, z.B. bei Auktionen, die aufgrund der gleichen Ebene der Parteien vielfach gelöst werden könnten. Der zweite Schwerpunkt liege bei Auseinandersetzungen um Domainnamen, wo Online-Streitschlichtung aufgrund des starken Online-Bezugs erfolgreich eingesetzt werde.

Carsten Föhlisch, Trusted Shops GmbH

Carsten Föhlisch erläutert, dass das System von Trusted Shops nur für eigene Händler offen stehe, während andere ADR-Einrichtungen allgemein zugänglich seien. Er hält Labels für einen geeigneten Ansatz, um Verbrauchern auch grenzüberschreitend ein glaubwürdiges Signal zu geben und um gleichzeitig Informationsdefizite etwa von KMU auszugleichen. Er unterstreicht, dass es keine Einheitslösung für alle Fälle geben könne. Außerdem müsse ADR im Gesamtkontext des E-Commerce und damit auch der Wirtschaftlichkeit sowie im Zusammenhang mit anderen vertrauensbildenden Maßnahmen gesehen werden.

Zusammenfassung und Schlusswort

Thomas Nonnast, Handelsblatt

Die Diskussion hat gezeigt, dass ADR ein sehr komplexes Thema ist und viele Bereiche der Gesetzgebung berührt. Deutlich geworden ist dabei, dass es keine allgemein anwendbare Lösung nach dem Prinzip des „one size fits all“ geben kann. Hinzu kommt, dass der Bedarf an außergerichtlicher Streitschlichtung gegenwärtig noch weitgehend durch Offline-Modelle wie die konventionellen Inhouse-Beschwerdesysteme abgedeckt werden kann.

Darüber sollte aber nicht vergessen werden, dass die Welt von morgen schon ganz anders aussehen kann. Bereits in 10 Jahren werden wir möglicherweise die Lebensversicherung in Polen abschließen und den Strom aus Schweden beziehen. 

Bei dieser transkulturellen Lebensweise mit grenzüberschreitenden geschäftlichen Transaktionen wird ADR mit Sicherheit eine größere Rolle zukommen. 

Diese Perspektive muss von den heutigen Akteuren mitbedacht werden. 

Links und Literatur

Initiative D21

· www.initiatived21.de

Internationale Organisationen

· www.oecd.org/subject/e_commerce (mit OECD-Aktivitäten zu ADR insbesondere in der Rubrik Consumer Policy - auch direkt über www.oecd.org/dsti/sti/it/consumer/news/cont-e.htm)

· http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/acce_just/index_en.html (ADR-Aktivitäten der EU)

· http://europa.eu.int/comm/internal_market/de/finances/consumer/adr.htm (EU FIN-NET)

· http://econfidence.jrc.it (eConfidence Forum mit ADR-Links)
Internationale ADR-Initiativen privater Organisationen

· www.gbd.org (Global Business Dialogue)

· http://consumerconfidence.gbde.org (mit GBDe-Aktivitäten zu ADR)

· www.fedma.org (Federation of European Direct Marketing)

· www.iccwbo.org (International Chambre of Commerce)

· www.eurochambres.be (Eurochambres)

· www.consumersinternational.org/campaigns/electronic/adr_web.pdf (Consumers International; Bericht „Disputes in Cyberspace“ - Gesamtbericht erhältlich über j.mills@consint.org)

USA

· www.ftc.gov (Federal Trade Commission)

· www.ftc.gov/bcp/altdisresolution (FTC/DOC-Workshop on Alternative Dispute Resolution for Online Consumer Transactions, 6./7. Juni 2000)

· www.consumer.gov/sentinel (Consumer Sentinel)

· www.econsumer.gov (eConsumer)

· www.law.washington.edu/ABA-eADR/home.html (eADR-Projekt der American Bar Association, mit umfangreicher Linkliste)

· www.bbbonline.org (Better Business Bureaus online)

· www.cpradr.org (CPR Institute for Dispute Resolution)

Europäisches Ausland

· www.ombudsmann.at (Internet Ombudsmann, Österreich)

· www.oiat.at (Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation)

· www.which.net/webtrader (Online-Gütesiegel von Consumers’ Association mit ADR)

· www.beuc.org/infosociety (BEUC, Europäischer Verbraucherverband)

Deutschland

· www.bmj.bund.de (Bundesministerium der Justiz)

· www.bmwi.de (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Rubrik Politikfelder > Informationsgesellschaft)

· www.euroinfo-kehl.com (Euro-Info-Verbraucher Kehl)

· www.evz.de (Europäisches Verbraucherzentraum Kiel)

· www.trustedshops.de (Trusted Shops-Gütesiegel mit ADR)

· www.bvh-versandhandel.de (Bundesverband des Deutschen Versandhandels e.V.)

· www.gwmk.org (Gesellschaft für Wirtschaftsmediation und Konfliktmanagement)

· www.dgri.de (Deutsche Gesellschaft für Recht und Informatik)

· www.uni-muenster.de/jura.iwr/cvm (Centrum für Verhandlungen und Mediation der Universität Münster)
· www.centrale-fuer-mediation.de (Centrale für Mediation)
· www.bmwa.de (Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt) 
· www.vzbv.de (Verbraucherzentrale Bundesverband e.V., z.Zt. noch direkt über www.agv.de, Rubrik Verbraucherpolitik > Multimedia)

Online-Siegel

· www.initiatived21.de (Gütesiegelportal mit Qualitätskriterien für Gütesiegel und empfohlenen Gütesiegelanbietern in der Rubrik Projekte)

· www-sicher-einkaufen-im-internet.de (Gütesiegel der Verbraucherzentrale NRW und des RWTÜV)

· www.tns-it.de (Gütesiegel des TÜV Nord Security)

· www.guetezeichen.at (Österreichisches E-Commerce-Gütezeichen)

· www.shopping.lycos.de (Shopping-Portal in Kooperation mit Trusted Shops)

Rechtsquellen und Literatur

· www.bundestag.de (Deutscher Bundestag, GESTA-Datenbank zum Stand der Gesetzgebung)

· http://europa.eu.int/eur-lex/de/index.html (EU-Recht)

· Empfehlung der Kommission 98/257/EG betreffend die Grundsätze für Einrichtungen, die für die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten zuständig sind, Abl. L115, 17.04.1998, S. 31

· Empfehlung der Kommission 2001/310/EG vom 4. April 2001 über die Grundsätze für an der einvernehmlichen Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten beteiligte außergerichtliche Einrichtungen, Abl. L109/56, 19.04.2001

· Eidenmüller (Hrsg.), Vertrags- und Verfahrensrecht der Wirtschaftsmediation, Köln 2001

· Hacke, Der ADR-Vertrag - Vertragsrecht und vertragliche Gestaltung der Mediation und anderer alternativer Konfliktlösungsverfahren, Heidelberg 2001

· Niedermeier, Damm, Splittgerber, Cybercourt: Schieds- und Schlichtungsverfahren im Internet, K&R 2000, S. 431 ff.

· Czech, Rechtsfragen der Online-Mediation, in: Online Mediation - Theorie und Praxis computerunterstützter Konfliktvermittlung für die digitale Ökonomie und Verwaltung (Arbeitstitel), erscheint 2002
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